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1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 9 BauNVO)

Industriegebiet (GI) gem. § 9 BauNVO

Gewerbegebiet (GE) gem. § 8 BauNVO

Gemeinbedarfsfläche mit der Zweckbestimmung "Gefahrenabwehrzentrum"

2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i. V. m. § 16 BauNVO)

0,8 Grundflächenzahl / GRZ (§ 16 Abs. 2 BauNVO)
GHmax. Gebäudehöhe als Höchstgrenze (§ 16 Abs. 2 BauNVO)

3 Bauweise, überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i. V. m. §§ 22 und 23 BauNVO)

a abweichende Bauweise i. V. m. Ziff. 3 der textlichen Festsetzungen

Baugrenze

4 Öffentliche Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

Straßenverkehrsfläche 
(Anmerkung: Die Aufteilung der Straßenverkehrsfläche ist eine nachrichtliche Darstellung und keine Festsetzung)

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Zweckbestimmung:
F+R Fuß- und Radweg

Straßenbegrenzungslinie

5 Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und die Abwasser-
beseitigung sowie für Ablagerungen (§ 9 Abs. 1 Nrn. 12, 14 BauGB)

Flächen für die Niederschlagswasserbeseitigung (nur auf den Dachflächen anfallendes NL-Wasser)

Fläche für Versorgungsanlagen (Strom / Telekommunikation / Datenübertragung u. a.)

6 Flächen für die Landwirtschaft und Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18a und b BauGB)

Flächen für die Landwirtschaft / teilweise kombiniert mit naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen

Flächen für Wald mit Bezeichnung / kombiniert mit naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen

7 Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft ( § 9 Abs. 1 Nrn. 20, 25a BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und
Landschaft

Umgrenzung von Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
inklusive Bewirtschaftungsweg sowie von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen (vgl. Festsetzungen)

8 Hauptversorgungsleitung (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

110-kV Hochspannungsleitung (oberirdisch) und sowie zugeordneter Schutzstreifen

Gashochdruckleitung (unterirdisch) sowie zugeordneter Schutzstreifen

9 Sonstige Festsetzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs gem. § 9 Abs. 7 BauGB

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen, hier von Baugebieten

Verweis auf zusätzliche textliche Festsetzung (als Beispiel)

9 Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

40 m Schutzstreifen zur Bundesautobahn gem. § 9 FStrG (Anbauverbotszone)
vgl. auch Ziff. C. Nachrichtliche Übernahmen Nr. 1 im Textteil des Bebauungsplans

100 m Schutzstreifen zur Bundesautobahn gem. § 9 FStrG (Anbaubeschränkungszone)
vgl. auch Ziff. C. Nachrichtliche Übernahmen Nr. 2 im Textteil des Bebauungsplans  

10 Sonstige Darstellungen (ohne Festsetzungcharakter)

Vermaßung (als Beispiel)

Nordpfeil

11 Kennzeichnungen nach § 9 Abs. 5 BauGB

Landschaftsschutzgebiet (LSG) mit den folgenden Gebietsnummern:

     : 4813-0003 LSG- Bigge-Lister-Bergland
     : 4912-0002 LSG-Wenden-Drolshagen
     : 4912-0001 LSG-Wenden-Drohlshagen

Grenze Landschaftsschutzgebiet (LSG)

Grenze Wasserschutzgebiet (WSG) Nr. 491275 Rüblinghausen - ST Schlehsiepen, Schutzzone 2

Flächen, unter denen der Bergbau umgegangen ist 

12. Bestandsdarstellungen

Flurstücksgrenze

75  Flurstücksnummer (als Beispiel)

Flurgrenze

Gemarkungsgrenze

Stadtgrenze zwischen der Kreisstadt Olpe und der Stadt Drolshagen

Bestandsgebäude

Leistungsmast inklusive Mastnummer (z. B. M 65) sowie jeweiliger Freihaltebereich

Böschungen

13. Erläuterung der Nutzungsschablone

Art der bau-
lichen 

Nutzung
Grund-

flächenzahl

Bauweise

Gebäudehöhe als 
Höchstmaß (GH max.)

-

-

-

GI

10,5m

GAZ

GE

L

L1
L2
L3

N

PRÄAMBEL

Die Stadtverordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe hat aufgrund der nachfolgenden Rechtsvorschriften in der Sitzung
am 02.04.2025 die planungsrechtlichen Festsetzungen dieses Bebauungsplans gemäß § 10 BauGB und die örtlichen
Bauvorschriften gem. § 89 BauO NRW als Satzung beschlossen:

§§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV. NRW. S. 490)

§§ 1 bis 4c und 8 bis 13b des Baugesetzbuchs (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 394)

§ 18 des Gesetzes über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom
8. Dezember 2022 (BGBl. I S. 2240)

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - BauNVO) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), Zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 3. Juli 2023
(BGBl. 2023 I Nr. 176)

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung
 - PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. I 1991 S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021
(BGBl. I S. 1802)

Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung - BauO NRW) vom 21.07.2018 (GV. NRW. S. 421),
zuletzt geändert durch Gesetz vom 31. Oktober 2023 (GV. NRW. S. 1172)

M 65

W1

E2

PLANZEICHENERKLÄRUNG GEM.
PLANZEICHENVERORDNUNG 1990 (PlanzV 90) 

Planaufstellungsbeschluss und frühzeitige 
Öffentlichkeits- sowie Behördenbeteiligung

Der Ausschuss Umwelt, Planen, Bauen der 
Kreisstadt Olpe hat am  04.04.2019 die 2. Änderung 
und Erweiterung des Bebauungsplans Nr. 100,
die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 
Abs. 1 BauGB und die frühzeitige Behörden-
beteiligung gem. § 4 Abs. 1 BauGB beschlossen. 
Der Beschluss wurde am 07.08.2020 öffentlich 
bekannt gemacht. Die frühzeitige Öffentlichkeits-
beteiligung hat stattgefunden:

1. Bürgerversammlung am 18.08.2020. Einzel-
anhörung vom 19.08.2020 bis zum 22.09.2020.

2. Die frühzeitige Behördenbeteiligung hat parallel
dazu stattgefunden.

Olpe, 24.01.2024

Der Bürgermeister
in Vertretung

gez. Judith Feldner
Technische Beigeordnete

Geometrische Eindeutigkeit

Es wird bescheinigt, dass die Planungsunterlage den 
Anforderungen des § 1 der Planzeichenverordnung 
entspricht und die Festlegung der städtebaulichen
Planung geometrisch eindeutig ist, soweit es den 
katastermäßigen Bestand der Liegenschaftskarte 
von 06/2025 betrifft.

Sind zwei oder mehrere unterschiedliche lineare 
Signaturen unmittelbar parallel und ohne Angabe
eines Abstandmaßes untereinander gekennzeichnet, 
so fallen sie als Festsetzung / nachrichtliche 
Übernahme in einer Linie zusammen.

Olpe, 10.06.2025

Fachdienst Liegenschaftskataster und 
Geoinformation

Der Landrat des Kreises Olpe
Im Auftrag

gez. Werner Figge
Kreisvermessungsdirektor

Planung

Der Entwurf der 2. Änderung und Erweiterung des 
Bebauungsplans Nr. 100 "Gewerbepark Hüppcher-
hammer" wurde von pp a|s Pesch Partner, 
Architektur Stadtplanung, Hörder Burgstraße 11, 
44263 Dortmund gefertigt.

Dortmund, 24.01.2024

gez. Thomas Arnold

Beschluss zur öffentlichen Auslegung

Der Ausschuss Umwelt, Planen, Bauen der Kreis-
stadt Olpe hat am 08.12.2022 dem Entwurf des
Bebauungsplans zugestimmt und die öffentliche 
Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB sowie die 
Behördenbeteiligung gem. § 4 Abs. 2 BauGB
beschlossen.

Olpe, 24.01.2024

Der Bürgermeister
in Vertretung

gez. Judith Feldner
Technische Beigeordnete

Öffentliche Auslegung

Der Entwurf der 2. Änderung des  Bebauungsplans 
und die  Begründung haben aufgrund der öffent-
lichen Bekanntmachung am 14.12.2022 gem.
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 12.01.2023 bis 
einschließlich 15.02.2023 öffentlich ausgelegen.

Olpe, 24.01.2024

Der Bürgermeister
in Vertretung

gez. Judith Feldner
Technische Beigeordnete

Behördenbeteiligung

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange sind  gem. § 4 Abs. 2 BauGB am Verfahren
beteiligt worden.

Olpe, 24.01.2024

Der Bürgermeister
in Vertretung

gez. Judith Feldner
Technische Beigeordnete

Satzungsbeschluss

Diese Planänderung wurde von der Stadt-
verordnetenversammlung der Kreisstadt Olpe am
02.04.2025 (Wiederholung des Beschlusses vom 
07.02.2024) gem. § 10 Abs. 1 BauGB als
Satzung beschlossen.

Olpe, 12.06.2025

gez. Thomas Bär gez. Tobias Schulte
1. Beigeordneter und Schriftführer
Allgemeiner Vertreter des
Bürgermeisters

Inkrafttreten des Plans

Der Beschluss über die Bebauungsplanänderung
sowie Ort und Zeit der Einsichtnahme in den Plan
sind gem. § 10 Abs. 3 BauGB am __.__.2025
öffentlich bekannt gemacht worden. Mit der Bekannt-
machung ist der Plan in Kraft getreten.

Olpe, 26.06.2025

Der Bürgermeister
in Vertretung

gez. Thomas Bär
1. Beigeordneter und
Allgemeiner Vertreter des
Bürgermeisters

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN GEM. § 9 BauGB UND ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN GEM. § 89 ABS. 1 BauO NRW

A. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 1 und 2 BauGB)

1.0 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

1.1 Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind in den Industriegebieten (GI) die nach § 9 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise 
zulässigen Nutzungen unzulässig.

1.2 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind in den Industriegebieten (GI) die nach § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO allgemein
zulässigen Tankstellen nicht zulässig.

1.3 Einzelhandelsbetriebe im Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 sowie § 8 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO sind nach § 1 Abs. 5 BauNVO
innerhalb der Industrie- und Gewerbegebiete unzulässig.

1.4 Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind in den Gewerbegebieten (GE) die nach § 8 Abs. 2 Nr. 3 und Nr. 4 BauNVO
allgemein zulässigen Tankstellen und Anlagen für sportliche Zwecke nicht zulässig. 

1.5 Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind in den Gewerbegebieten die nach § 8 Abs. 3 Nr. 3 ausnahmsweise zulässigen
Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke sowie Vergnügungsstätten kein Bestandteil
des Bebauungsplans.

2.0 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB)

2.1 Die maximale Gebäudehöhe (GHmax.) darf maximal 25 m betragen. Die maximale Gebäudehöhe ist in den
Industrie- und Gewerbegebieten auf die zukünftige Geländehöhen bezogen. Die maximale Gebäudehöhe ist als
maximal zulässige Wandhöhe, gemessen vom tiefstgelegenen Schnittpunkt der Außenwand des Gebäudes mit
der fertigen Geländeoberfläche bis zum Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut oder bei Flachdächern mit
der Oberkante der Attika, definiert.

2.2 Eine Überschreitung der festgesetzten maximalen Gebäudehöhen kann als Ausnahme aus betrieblichen Gründen
sowie für technische Anlagen wie z. B. Schornsteine und Silos zugelassen werden. Die Gründe sind im Bau-
genehmigungsverfahren entsprechend nachzuweisen.

2.3 Photovoltaikanlagen und Sonnenkollektoren sind auf den Dachflächen zulässig und werden nicht auf die zulässige
Gebäudehöhe angerechnet. Der Hinweis zur Vermeidung möglicher Luftfahrthindernisse (vgl. D, Ziff. 4) ist hierbei
zu beachten.

3.0 Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB)

3.1 In den Industrie- und Gewerbegebieten ist eine abweichende Bauweise festgesetzt. Abweichend von der offenen
Bauweise sind Gebäudelängen von mehr als 50 m zulässig. Die seitlichen Abstandsflächen der Gebäude sind
auf dem jeweiligen Baugrundstück nachzuweisen.

4.0 Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)

4.1 Nebenanlagen nach § 14 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

5.0 Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft sowie Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

Vermeidungs-, Minderungs- und Schutzmaßnahmen (V)
5.1 V 1 - Beschränkung der Fällzeiten

Die Fällung der Gehölze darf nur zwischen Anfang November bis Ende Februar durchgeführt werden. Die Gehölze
sind im Zeitraum zwischen 15. November und 28. Februar auf Stock zu setzen. Im Bereich des Haselmaushabitats
(Fläche E 1) sind nur die Gehölze von der Fläche zu entfernen, die Wurzelstöcke jedoch im Boden zu belassen.
Dabei ist die Fällung der Gehölze auf einer Höhe von ca. 0,5 m per Hand durchzuführen. Das Befahren des
Geländes mit schweren Geräten ist bis Mai untersagt.

5.2 V 2 - Beschränkung der Rodungszeiten 
Nach Fällung der Gehölze und Sträucher im Winter können im Frühjahr (ab Mai bis Oktober) die Gehölze gerodet 
und die Wurzelstöcke entfernt werden.

5.3 V 3 - Kontrolle auf potenzielle Quartierstrukturen von Fledermäusen
Um eine Verletzung oder Tötung von Individuen auszuschließen ist unmittelbar vor Rodung der Bauflächen
eine Kontrolle auf potenzielle Quartierstrukturen durchzuführen. Sollten potenzielle Quartierstrukturen von Bau-
tätigkeiten betroffen sein, ist folgendes Vorgehen vor Rodung der Bauflächen einzuhalten:

1. Kontrolle der Quartierstrukturen auf Fledermausbesatz durch eine fachkundige Person
2. Bei Fledermausbesatz ist das weitere Vorgehen mit der zuständigen Genehmigungs- und der Fachbehörde
    (Untere Naturschutzbehörde des Kreis Olpe) abzustimmen

Falls Fledermausquartiere festgestellt werden, sind eventuelle Zerstörungen dieser Quartierstrukturen durch
geeignete Maßnahmen (z. B. das Ausbringen von Fledermauskästen) zu kompensieren. Die Art der Kompensation
ist mit der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Olpe abzustimmen.

5.4 Schutz von Insekten
Zur Beleuchtung der Außenflächen sowie zur Objektbeleuchtung sind insektenfreundliche Leuchtmittel mit vor-
wiegend langwelligem Licht (Natriumdampf-Niederdrucklampen (SE/ST-Lampe) oder LED-Lampen) zu verwenden.
Die Leuchten dürfen nur in den unteren Halbraum abstrahlen. Die Schutzverglasung darf sich nicht über 60°C
erwärmen. Insbesondere ist eine Abschattung in Richtung Offenland und der Waldflächen zu gewährleisten.

5.5 S 1 - Errichtung eines Schutzzauns
Vor Rodung der Baufelder ist für die gesamte Bauphase (Geländemodellierung) ein Schutzzaun zu errichten und
die festgesetzten Erhaltungsflächen sowie die an den Geltungsbereich angrenzende Bäume zu schützen. Dazu
sind die Anforderungen der DIN 18920 (Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen bei
Baumaßnahmen) und der RAS-LP 4 (Richtlinien für die Anlage von Straßen; Teil: Landschaftspflege, Abschnitt 4:
Schutz von Bäumen und Sträuchern im Bereich von Baustellen) zu berücksichtigen. Es ist eine Absperrung durch
einen zweizügigen Holzlattenzaun, Zaunhöhe:1 m, Pfahlabstände 2,50 bis 3 m, Befestigungshöhe 1 m vorzusehen.
Alternativ kann ein Schutzzaun mit mobilen Rahmenelementen aus Kunststoff oder Stahl, Zaunhöhe 2 m, ver-
wendet werden

5.6 A 3 - Ausgleich und Entwicklung Magergrünland
Es ist ein 1.300 m² großer Magergrünland-Streifen anzulegen. Vor Beginn der Baumaßnahmen ist der Oberboden
im Maßnahmenbereich bis auf eine dünne Humusschicht abzuschieben, im Anschluss mit Regio-Saatgut für
magere Standorte einzusäen und später in zwei Durchgängen pro Jahr abschnittweise zu mähen. Dabei erfolgt der
erste Schnitt nach dem 15.07. eines jeden Jahres. Das Mahdgut ist nach jeder Mahd von der Fläche zu räumen.
Saatgut: Magerrasen sauer FLL RSM Regio (Ursprungsgebiet 7 – Rheinisches Bergland): 3 - 5 g / m².

5.7 A 4 - Erweiterung des Haselmaushabitats (CEF-Maßnahme)
Der für die Haselmaus zu erhaltene Gehölzbestand (Maßnahme E 1) wird um Pflanzungen östlich (ca. 485 m²)
und nordwestlich (ca. 1.315 m²) ergänzt. Dafür ist eine Pflanzung fruchttragender standortheimischer Bäume und
Sträucher im gestaffelten lockeren Verband vorgesehen. Die kurzfristige Verfügbarkeit entsprechender Pflanzen
ist eingeschränkt. Die Pflanzung von Baumarten spielt bei mangelnder Verfügbarkeit für die Funktionserfüllung
der Maßnahme eine untergeordnete Rolle. Es sind Pflanzen aus folgender Liste zu wählen:

Bäume 2. Ordnung: Wild-Apfel (Malus sylvestris), Vogelkirsche (Prunus avium), Gewöhnliche Traubenkirsche 
(Prunus padus), Eberesche (Sorbus aucuparia)
Sträucher:Haselnuss (Corylus avellana), Schlehe (Prunus spinosa), Eingriffliger Weißdorn (Crataegus
monogyna), Blutroter Hartriegel (Cornus sanguinea), Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum), Gewöhnlicher
Schneeball (Viburnum opulus)
Pflanzgröße: Bäume: StU 10 - 12 bzw. 12 - 14, VkG 4
Sträucher: 150 - 200 bzw. 200 - 250 bzw. 250 - 300, VkG 4
Pflanzabstand: 2,00 x 1,00 m, Dreiecksverband
Pflege: Anwuchskontrolle, Pflegegang im ersten Jahr mit Ersatz abgängiger Pflanzen, Entwicklungspflege in den
ersten 3 Standjahren, Unterhaltungspflege

5.8 Erstellen künstlicher Verstecke wie Nistkästen und Totholz-Reisigwälle
Im gesamten Haselmaushabitat (Flächen der Maßnahme E 1 und A 4) sind insgesamt 8 Nistkästen gleichmäßig
zu verteilen. Zudem sind zwei 5 m breite Totholz-Reisigwälle mit hohem Anteil von Laubstreu anzulegen, die die
Erhaltungsfläche mit der Pflanzung verbinden. Im Bereich der nordwestlichen Ergänzungsfläche ist ein ca. 40 m 
langer Wall, im östlichen Bereich ein ca. 20 m langer Wall anzulegen.

6.0 Flächen für die Erhaltung und das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a und b BauGB)

Erhaltungs- (E), Rekultivierungs- (R), Begrünungs- (B), Ausgleichsmaßnahmen (A)
6.1 E 1 - Erhalt von Gehölzbeständen

Die Fläche E 1 (Kyrill-Schadenfläche) ist im heutigen Zustand zu erhalten. 

6.2 E 2 - Erhalt von landwirtschaftlichen Offenlandflächen
Die landwirtschaftlich genutzte Fläche E 2 ist im heutigen Zustand zu erhalten.

6.3 R 1 - Rekultivierung von zu entsiegelnden Flächen
Die im Bereich der Fläche R 1 vorhandenen Wegeflächen sind zu entsiegeln, zu lockern und nach dem Auftrag
von Oberboden zu begrünen.

6.4 B 1 - Anpflanzung von Gehölzbeständen
Die mit B 1 gekennzeichneten Flächen sind mit standorttypischen Gehölzen zu bestocken.

Es sind Arten der folgenden Pflanzenauswahlliste zu verwenden:
Bäume 2. Ordnung: Eberesche (Sorbus aucuparia), Vogel-Kirsche (Prunus avium), Hainbuche (Carpinus
betulus), Wildbirne (Pyrus communis), Wildapfel (Malus sylvestris)
Sträucher: Schlehe (Prunus spinosa), Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Haselnuss (Corylus
avellana), Hunds-Rose (Rosa canina), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Faulbaum (Rhamnus frangula),
Blut-Hartriegel (Cornus sanguinea), Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus), Sal-Weide(Salix caprea)
Pflanzgröße Bäume 2. Ordnung: Heister, 2 - 3 x verpflanzt, 150 - 175 cm, Pflanzung unregelmäßig in Trupps
zu 3 - 4 Pflanzen, Anteil ca. 10 %
Sträucher: v. Strauch, 3 - 5 Triebe, 100 - 120 cm bei mittel- bis hochwachsenden Sträuchern, 80 - 100 cm bei
schwach wachsenden Sträuchern
Pflanzabstand: 1,00 x 2,00 m, Dreiecksverband
Pflege: Anwuchskontrolle, Pflegegang im ersten Jahr mit Ersatz abgängiger Pflanzen, Entwicklungspflege in den
ersten 3 Standjahren, Unterhaltungspflege

6.5 B 2 und A 3 - Anpflanzung von Gehölzen
Auf der mit B 2 gekennzeichneten Flächen sind Gehölze der Höhe nach gestaffelt zu pflanzen. Angrenzend an
die Fläche A 3 sind die ersten 15 m nur mit Sträuchern zu bepflanzen und anschließend mit Bäumen 2. Ordnung
entsprechend zu ergänzen.
Bäume 2. Ordnung: Eberesche (Sorbus aucuparia), Vogel-Kirsche (Prunus avium), Hainbuche (Carpinus
betulus), Wildbirne (Pyrus communis), Wildapfel (Malus sylvestris)
Sträucher: Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna), Haselnuss (Corylus avellana), Hunds-Rose (Rosa
canina), Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Faulbaum (Rhamnus frangula), Blut-Hartriegel (Cornus
sanguinea), Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus), Sal-Weide (Salix caprea), Schlehe (Prunus spinosa);

Die ersten beiden an die Fläche A 3 angrenzenden Pflanzreihen sind mit den nicht wurzelausläuferbildenden
Sträuchern Schwarzer Holunder, Faulbaum und Sal-Weide zu bepflanzen.

Pflanzgröße Bäume 2. Ordnung: Heister, 2 - 3 x verpflanzt, 150 - 175 cm, Pflanzung unregelmäßig in Trupps
zu 3 - 4 Pflanzen, Anteil ca. 10 %
Sträucher: v. Strauch, 3 - 5 Triebe, 100 - 120 cm bei mittel- bis hochwachsenden Sträuchern, 80 - 100 cm bei
schwach wachsenden Sträuchern
Pflanzabstand: 1,00 x 2,00 m, Dreiecksverband
Pflege: Anwuchskontrolle, Pflegegang im ersten Jahr mit Ersatz abgängiger Pflanzen, Entwicklungspflege in den
ersten 3 Standjahren, Unterhaltungspflege

6.6 B 3 - Begrünung der nichtüberbaubaren Flächen
Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind mit Rasenflächen, Einzelbaumpflanzungen, Hecken, Solitär-
sträuchern oder Staudenrabatten zu begrünen. Dabei dürfen Koniferen maximal 10 % der zu begrünenden Fläche
einnehmen.

Böschungen innerhalb der Baugrundstücke, die mindestens eine Höhe von 1 m und eine Breite von 3 m haben,
sind mit standortgerechten Sträuchern gemäß Liste der Maßnahme B 1 (vgl. Ziff. 6.4) zu bepflanzen und zu
pflegen. Die Einbringung von wasserdichten und nicht durchwurzelbaren Folien sowie Kies-, Schotter und
ähnlichen Materialaufschüttungen sind nicht zulässig.

6.7 B 4 - Ansaat mit Regiosaatgut
Ein 5 m breiter Schutzbereich unterhalb der 110 KV-Freileitung sowie die Entwässerungsrigole entlang des
Böschungsfußes und der angrenzenden Bereiche sind durch Ansaat zu begrünen. In dem Bereich ist nach Be-
endigung der Bauarbeiten der Boden zu lockern, als Vegetationsfläche vorzubereiten und mit einer standort-
gerechten, artenreichen Gräser-Kräutermischung anzusäen. Dafür ist eine Regiosaatgutmischung (FLL RSM
Regio, Ursprungsgebiet 7 - Rheinisches Bergland) zu verwenden, z. B. RegioZert Grundmischung. Die em-
pfohlene Saatstärke beträgt 5 g / m². Die Auswahl einer Regiosaatgutmischung ist zwingend, da die Ausbringung
gebietsfremden Saatguts in der freien Natur nach § 40 Abs. 4 BNatSchG untersagt ist.

6.8 B 5 - Begrünung der Kaskadenbecken
Die geplanten Kaskadenbecken im Norden des Plangebiets entlang der Haupterschließung sind mit Regiosaatgut
einzusäen. Dafür ist eine Regiosaatgutmischung (FLL RSM Regio, Ursprungsgebiet 7 - Rheinisches Bergland)
zu verwenden, z. B. RegioZert Ufer. Die empfohlene Saatstärke beträgt 7 g / m². Die angrenzenden Flächen sind
mit Sträuchern und Bäumen gemäß den Festsetzungen zur Maßnahme B 1 (vgl. Ziff. 6.4) zu bepflanzen.

6.9 B 6 - Dachbegrünung
Die Dachflächen der neuen Gebäude sind extensiv zu begrünen. Dafür sind die Dächer mit einer durchwurzelbaren
Magersubstratauflage mit einer Mindestaufbaudicke von 8 cm je nach Vegetationsform als Sedum-Moos-Kraut-
Begrünung, Sedum-Kraut-Gras-Begrünung oder Gras-Kraut-Begrünung zu versehen. Die Begrünung ist zu pflegen
und dauerhaft zu erhalten.

6.10 B 7 - Pflanzung heimischer Laubbäume
Je 6 angefangene Stellplätze ist ein heimischer Laubbaum aus folgender Liste zu pflanzen:

Bäume 1. / 2. Ordnung: Silber-Linde (Tilia tomentosa „Brabant“), Trauben-Eiche (Quercus petraea), Mehlbeere
(Sorbus aria „Magnifica“), Feldahorn (Acer campestre)
Pflanzgröße: Hochstämme, 3 x v., 16 - 18 cm StU
Pflege: Anwuchskontrolle, Pflegegang im ersten Jahr mit Ersatz abgängiger Pflanzen, Entwicklungspflege in den
ersten 3 Standjahren, Unterhaltungspflege, Rückschnitt bzw. Verjüngungsschnitt bei Bedarf (ca. alle 10 Jahre).

7.0 Flächen für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der Rückhaltung und Versickerung 
von Niederschlagswasser (9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB)

7.1 Das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist in die geplanten Mulden-Rigolen-Systeme
einzuleiten und zu versickern.

7.2 Die Mulden-Rigolen-Systeme sind als breite, im Mittel ca. 1,5 m tiefe Gräben auszuführen und mit Dränagesplit
in einer mittleren Schichtdicke von 0,7 m sowie mit humosem Boden (Mulden-Rigolen-Element) zu verfüllen.
Im Inneren der Splitpackung ist für eine Verteilung des Sickerwassers mit einem Leitungssystem (Dränrohre)
zu sorgen. Im Nahbereich der Versickerungsanlagen sind Staumulden mit einem Überlauf in die Versickerungs-
anlage oder in die vorhandenen Wasserläufe anzulegen.

8.0 Vorkehrungen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i. V. m. § 1 Abs. 7 BauNVO)

8.1 Zum Schutz vor Außenlärm für Außenbauteile von Aufenthaltsräumen sind die Anforderungen der Luftschall-
dämmung nach DIN 4109-1 "Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen", Ausgabe Januar 2018
einzuhalten. Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges der Außenbauteile von
schutzbedürftigen Räumen ergeben sich nach DIN 4109-1 (Januar 2018) unter Berücksichtigung des maß-
geblichen Außenlärmpegels La gemäß den Anlagen 4 (Tag) und 5 (Nacht) für die freie Schallausbreitung und der
unterschiedlichen Raumarten nach folgender Gleichung (Gleichung 6):

R'w,ges = La - KRaumart

Dabei ist:
KRaumart = 35 dB für Büroräume und Ähnliches

KRaumart = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten,
Unterrichtsräume und Ähnliches;

La maßgeblicher Außenlärmpegel nach Punkt 4.4.5 der DIN 4109-2 (Januar 2018)

Mindestens einzuhalten sind:
R'w = 30 dB für Aufenthaltsräume in Wohnungen, Übernachtungsräume in Beherbergungsstätten,

Unterrichtsräume, Büroräume und Ähnliches.

Für gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße von R'w > 50 dB sind die Anforderungen aufgrund der örtlichen
Gegebenheiten festzulegen.

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldämm-Maße R'w,ges sind in Abhängigkeit vom Verhältnis der
vom Raum aus gesehenen gesamten Außenfläche eines Raumes SS zur Grundfläche des Raumes SG nach
DIN 4109-2 (Januar 2018), Gleichung 32 mit dem Korrekturwert KAL nach Gleichung 33 zu korrigieren. Für Außen-
bauteile, die unterschiedlich zur maßgeblichen Lärmquelle orientiert sind, siehe DIN 4109-2 (Januar 2018) 4.4.1.

B. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN (§ 9 Abs. 4 BauGB i. V. m. § 89 Abs. 1 BauO NRW)

9.0 Regelungen zur Gestaltung der baulichen Anlagen

9.1 Werbeanlagen müssen sich in ihrer Gestaltung und in ihren Abmessungen den baulichen Anlagen unterordnen.
Sie sind im Bereich der gesamten Fassade zulässig, dürfen in der Fläche jedoch 20 % einer Wandseite nicht
überschreiten. Als Wandseite gilt die Fläche zwischen der natürlichen Geländeoberkante und der Schnittlinie von
der Außenwand mit der Dachhaut. 

9.2 Freistehenden Werbeanlagen und deren Träger (z. B. Säulen, Masten oder Pylonen) dürfen eine Höhe von
max. 12,0 m über der Geländeoberkante nicht überschreiten.

C. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN (§ 9 Abs. 6 BauGB)

1 Anbauverbotszone nach § 9 Abs. 1 FStrG
Laut § 9 Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) dürfen längs der Bundesautobahnen in der Anbauverbotszone
in einer Entfernung bis zu 40 m, gemessen vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, keine Hochbauten
jeder Art einschließlich Werbeanlagen, Umfahrungen, Parkplätze, Lagerflächen, Zufahrten, Aufschüttungen und
Abgrabungen größeren Umfangs oder Ähnliches errichtet werden. Auch Sicht- und Lärmschutzwälle bedürfen der
Genehmigung durch die hierfür zuständige Straßenbaubehörde.

2 Anbaubeschränkungszone nach § 9 Abs. 2 FStrG
Baugenehmigungen oder nach anderen Vorschriften notwendige Genehmigungen bedürfen der Zustimmung der
hierfür zuständigen Straßenbaubehörde, wenn bauliche Anlagen (auch Werbeanlagen) längs der Bundesauto-
bahnen in einer Entfernung bis zu 100 m errichtet, erheblich geändert oder anders genutzt werden sollen.

D. HINWEISE

1 Bodendenkmale
Bei Bodeneingriffen können Bodendenkmäler (kultur- und / oder naturgeschichtliche Bodenfunde, d. h. Mauern,
alte Gräben, Einzelfunde aber auch Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit,
Höhlen und Spalten, aber auch Zeugnisse tierischen und / oder pflanzlichen Lebens aus erdgeschichtlicher Zeit)
entdeckt werden. Die Entdeckung von Bodendenkmälern ist der Stadt / Gemeinde als Untere Denkmalbehörde und
/ oder der LWL-Archäologie für Westfalen, Außenstelle Olpe (Tel.: 02761 - 93750; Fax: 02761 - 937520), unver-
züglich anzuzeigen.

Das entdeckte Bodendenkmal und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der Anzeige
unverändert zu belassen, wenn nicht die Obere Denkmalbehörde die Entdeckungsstätte vorher freigibt oder die
Fortsetzung der Arbeiten gestattet. Die Obere Denkmalbehörde kann die Frist verlängern, wenn die sachgerechte
Untersuchung oder die Bergung des Bodendenkmals dies erfordern und dies für die Betroffenen zumutbar ist
(§ 16 Abs. 2 Denkmalschutzgesetz NW). Gegenüber der Eigentümerin oder dem Eigentümer sowie den sonstigen
Nutzungsberechtigten eines Grundstücks, auf dem Bodendenkmäler entdeckt werden, kann angeordnet werden,
dass die notwendigen Maßnahmen zur sachgemäßen Bergung des Bodendenkmals sowie zur Klärung der Fund-
umstände und zur Sicherung weiterer auf dem Grundstück vorhandener Bodendenkmäler zu dulden sind
(§ 16 Abs. 4 Denkmalschutzgesetz NW).

2 Technische Regelwerke
Soweit in den textlichen Festsetzungen Bezug auf technische Regelwerke wie DIN-Normen, VDI-Richtlinien sowie
Richtlinien anderer Art genommen wird, können diese bei der Unteren Bauaufsichtsbehörde der Kreisstadt Olpe
während der üblichen Öffnungszeiten eingesehen werden.

3 Kampfmittel
Weist bei der Durchführung der Bauvorhaben der Erdaushub auf eine außergewöhnliche Verfärbung hin 
oder werden verdächtige Gegenstände beobachtet, sind die Arbeiten sofort einzustellen und der 
Kampfmittelbeseitigungsdienst ist durch die Ordnungsbehörde oder die Polizei zu verständigen.

4 Luftfahrthindernisse
Sollten Gebäude, Gebäudeteile, sonstige bauliche Anlagen, untergeordnete Gebäudeteile oder Aufbauten wie
z. B. Sonnenkollektoren, Antennen, Photovoltaikanlagen, Schornsteine oder Silos eine Gesamthöhe von 30 m
über Grund überschreiten, sind im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach BauO NRW oder BImSchG 
die Planungsunterlagen vor Erteilung einer Genehmigung mit der Wehrbereichsverwaltung West,
Wilhelm-Raabe-Straße 46, 40470 Düsseldorf, erneut abzustimmen.

5 110-kV-Hochspannungsfreileitung
5.1  Unter der 110-kV-Freileitung gelegene Gebäude müssen mit einer Bedachung nach DIN 4102

„Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen“, Teil 7, ausgeführt werden. Glasdächer sind unzulässig.

5.2 Im Schutzstreifen der 110-kV-Freileitung dürften keine Baumpflanzungen vorgenommen werden.

5.3 Um die Masten herum muss eine Fläche mit einem Radius von 15,0 m von jeglicher Bebauung und Be-
pflanzung freigehalten werden. Dieser Bereich kann teilweise als Parkplatz oder Stellplatzfläche genutzt
werden. Bei solch einer Nutzung kann in Abstimmung mit dem zuständigen Leitungsbezirk ein kosten-
pflichtiger Anfahrschutz für die Masten erforderlich werden. Die Leitung und die Maststandorte müssen
jederzeit zugänglich bleiben, insbesondere ist eine Zufahrt auch für schwere Fahrzeuge zu gewährleisten.
Alle die Hochspannungsfreileitung gefährdenden Maßnahmen sind grundsätzlich untersagt.

5.4 Durch höher wachsende Gehölze, die in den Randbereichen bzw. außerhalb der Leitungsschutzstreifen
angepflanzt werden, besteht die Gefahr, dass durch einen eventuellen Baumumbruch die Hochspannungs-
freileitung beschädigt wird. Deshalb sind in diesen Bereich Gehölze zu verwenden, die in den Endwuchs-
höhen gestaffelt sind. Anderenfalls wird eine Schutzstreifenverbreiterung erforderlich. Sollten dennoch An-
pflanzungen oder sonstiger Aufwuchs eine die Leitung gefährdende Höhe erreichen, ist der Rückschnitt
durch den Grundstückseigentümer / Bauherrn auf seine Kosten durchzuführen oder zu veranlassen.
Kommt der Grundstückseigentümer / Bauherr der vorgenannten Verpflichtung trotz schriftlicher Auf-
forderung und Setzen einer angemessenen Frist nicht nach, so ist der Leitungsbetreiber berechtigt, den
erforderlichen Rückschnitt zu Lasten des Eigentümers / Bauherrn durchführen zu lassen.

5.5 Von den einzelnen ggfls. auch nicht genehmigungspflichtigen Bauvorhaben im Schutzstreifen der Leitung 
bzw. in unmittelbarer Nähe dazu sind der Westnetz GmbH Bauunterlagen (Lagepläne und Schnitt-
zeichnungen mit Höhenangaben in m über NHN) zur Prüfung und abschließenden Stellungnahme bzw.
dem Abschluss einer Vereinbarung mit dem Grundstückseigentümer / Bauherrn zuzusenden. Alle geplanten
Maßnahmen bedürfen der Zustimmung der Westnetz GmbH.

6 Artenschutzrechtliche Bestimmungen auf der Umsetzungsebene
Die einschlägigen Bestimmungen des § 44 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sind zu beachten. Die
im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung durchgeführten Prüfungen zur artenschutzrechtlichen
Verträglichkeit der Planung entbinden den jeweiligen Bauherrn nicht von den auf Umsetzungsebene un-
mittelbar anzuwendenden artenschutzrechtlichen Bestimmungen.

7 V 4 - Umweltbaubegleitung
Vor Beginn der Bauarbeiten ist eine Umweltbaubegleitung (UBB) zu beauftragen. Die Festlegung der
Anwesenheitsfrequenz während der Bauarbeiten obliegt der Unteren Naturschutzbehörde des Kreises Olpe.

8 Störfall-Verordnung
Bei der Störfall-Verordnung unterliegenden Anlagen ist der jeweils angemessene Sicherheitsabstand zu
berücksichtigen. Dieses ist auch bei einer späteren Änderung oder Erweiterung bestehender Firmen zu
einem „Störfallbetrieb“ zu beachten.

9 Elektromagnetische Felder
Im Rahmen der Vorsorge nach § 4 der 26. BImSchV sollten sich im Einwirkungsbereich der 110 KV-Frei-
leitung (10 m zu den äußeren Leitern) im Freien sowie in Gebäuden keine Bereiche für einen längeren
Aufenthalt von Personen und / oder Beschäftigten befinden.

10 Erstaufforstung bzw. Aufwertung von Waldflächen
Im Rahmen der waldbaulichen Maßnahmen sind verschiedene Pflanzungen mit Laubgehölzen vorgesehen:
A 1.1 - Eichenmischwald Gemarkung Olpe-Land, Flur 26, Flst.-Nr. 366 tlw., Kreisstadt Olpe
A 1.2 - Erlen-Buchen-Mischwald am Lärmschutzwall Rüblinghausen, Kreisstadt Olpe
A 1.3 - Eichen-Buchen-Mischwald auf Flächen der Gemarkung Kleusheim, Kreisstadt Olpe
A 1.4 - Buchenmischwald Gemarkung Valbert, Flur 7, Flurstück 584, Stadt Meinerzhagen

11 Maßnahme A 2 - Ausgleich über ein Ökokonto
Zusätzlicher Ausgleichsbedarf wird über das Ökokonto der Kreisstadt Olpe ausgeglichen. Es handelt sich
hierbei um Maßnahmen auf Forstflächen, die vormals mit Fichten bestockt waren.

Anlage 1: Maßgeblicher Außenlärmpegel auf Basis der Straßenverkehrsgeräusche im Tageszeitraum

Anlage 2 Maßgeblicher Außenlärmpegel auf Basis der Straßenverkehrsgeräusche im Nachzeitraum
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